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RMB BÄDERROSTE GARANTIEBEDINGUNGEN 
 
Die Firma RMB Bäderroste gewährt auf ihren Schwimmbad-Abdeckrost samt 
Gehrungsecken, die in allen öffentlichen und privaten Schwimmbädern mit 
Überlaufrinne, Whirlpools mit Überlaufrinne, Durchschreite Becken, 
Lüftungsschächten, sowie öffentlichen Duschbereichen eingesetzt werden, eine 
kostenlose Garantie. 
 
1. Dauer und Beginn der Garantie 

 
1.1. Die Garantie wird für folgenden Zeitraum gewährt: 

 
3 Jahre gegen Bruch bei bestimmungs-/sachgemäßer Verwendung 
 

1.2. Die Garantiefrist beginnt ab dem Datum der Kaufrechnung der Bäderroste. 
Garantieleistungen und Ersatzlieferungen aus Garantiegründen bewirken 
keine Verlängerung der Garantieperiode. 

 
 

2. Voraussetzungen der Garantie 
 
2.1. Die Bäderroste wurden von einem Mitarbeiter der Fa. Bäderroste eingebaut. 

 
2.2. Die Bäderroste wurden von einem Schwimmmeister sachgemäß selbst 

eingebaut. 
 

2.3. Die Bäderroste wurden von einem Mitarbeiter der jeweiligen 
Schwimmbadbaufirma, die den Rost bei der Fa. RMB Bäderroste bezogen 
hat, sachgemäß eingebaut. 
 
 

3. Inhalt und Umfang der Garantie 
 
Mängel oder Bruch am Bäderrost werden innerhalb einer angemessenen Frist 
unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Einsatz der betreffenden Teile 
beseitigt. 
 
Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen wie Transport-. Wege-, 
Arbeits- und Ersatzteilkosten werden von der Firma RMB Bäderroste getragen. 
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4. Einschränkungen der Garantie 
 
Außer Garantie stehen Mängel oder Bruch der durch unsachgemäße 
Verwendung herbeigeführt wird bei: 

 
4.1. Äußeren Einwirkungen, wie z.B. Transportschäden bei Überwinterung der 

Bäderroste in einem nicht gerade liegenden Zustand (wo der Bäderrost durch 
Verbiegung der Gewindestange nicht mehr in die Überlaufrinne eingelegt 
werden kann), 
oder bei Beschädigung durch Stoß oder Schlag; 
 
Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen 
 

4.2. Nichtbeachtung der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der 
Gebrauchsanweisung 
 

4.3. Bestimmungswidrige Nutzung oder Beanspruchung, wie z.B. Verwendung 
ungeeigneter Wasch-/Spülmittel oder Chemikalien, sowie bei der Benützung 
von kratzbaren Schwämmen, Bürsten oder dergleichen bei der Reinigung der 
Bäderroste 

 
4.4. Fehlerhafte Wiedereinlegung der Bäderroste nach Ausbau oder 

Überwinterung an einem anderen Ort außerhalb der Überlaufrinne; wo z.B. 
die Bäderroste bei einer verschieden breiten Überlaufrinne, oder eventuellen 
Radien der Rinne – nicht der Reihenfolge nach (wie bei der erstmaligen 
Montage) – durch eine eigene Beschriftung der Roste and der Rückseite, 
wiedereingelegt werden. 
 
 
 


